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Einheit nur im Rahmenprogramm vor. Einzig und allein eine Eröff
nungsveranstaltung beschäftigt sich mit den „rechtlichen Aspekten 
der deutschen Vereinigung“. Ansonsten käut der Juristentag vier 
Tage lang - beispielsweise - die Probleme des Anwaltsberufs oder 
des kommunalen Satzungsrechts wieder. Business as usual also 
- gerade so, als stünde die juristische Branche nicht vor einer 
gewaltigen Herausforderung.

Was soll denn passieren mit der Justiz der DDR? Wie sollen die 
Richter, wie soll das Personal des SED-Staates behandelt werden? 
Auf welche Weise kann die Justizgewährungspflicht umgesetzt, 
wie können die bisher in der Bundesrepublik gewohnten Rechts
schutzstandards in ganz Deutschland gewährleistet werden? Der 
Juristentag fragt nicht einmal danach. Bodenreform - zu schwierig? 
Vergangenheitsbewältigung - lieber nicht davon reden! ...

Der Juristentag 1990 in München hätte zu neuen Ufern aufbre
chen können und müssen. Mit einem risikoscheuen Programm hat 
er sich selbst blockiert. Dieser Juristentag ist der erste nach der 
Überwindung der deutschen Teilung. Statt Neuland zu betreten, 
pflügt man die alten Äcker. Die wirklichen Probleme liegen brach. 
Hat der Juristentag Angst davor? Fürchtet er die Nähe zur Politik? 
Haben die Veranstalter Gefahr für die ständische Gemessenheit 
gesehen, mit der der Juristentag abzulaufen pflegt? Oder spiegeln 
sich im Tagungsprogramm nur die Unfähigkeiten eines Apparats, 
der nicht in der Uage war, die vor zwei Jahren einmal ausgewählten 
Themen umzuwerfen? Schon ein einziges Ja ist traurig genug. 
(Süddeutsche Zeitung vom 18. September 1990)

Die deutsche Einigung vertagt
Das hatte Felix Busse, Sekretär des Deutschen Juristentages, vor
hergesehen: „Auch geduldige Erläuterungen haben den Vorwurf 
nicht verhindert, der Münchner Juristentag sei nicht aktuell“. Gut 
zwei Wochen vor der deutschen Vereinigung und fast ein Jahr nach 
der Wende in der DDR beschäftigten sich rund 3500 Juristen in 
den vergangenen vier Tagen unter anderem mit aktuellen Fragen 
der kommunalen Selbstverwaltung und des anwaltlichen Standes
rechts. Auch die Juristenausbildung wurde mehr als ein halbes 
Jahrzehnt nach ihrer Reform auf dem größten europäischen Rechts
kongreß einer ersten Prüfung unterzogen. Wie prognostiziert, ver
mißten aber viele Teilnehmer in München die Auseinandersetzung 
mit den Rechtsfragen der deutschen Einheit.

Aber offenbar herrscht keine Eile: „Dem Juristentag laufen 
die Themen nicht weg“, hielt Busse entsprechenden Vorwürfen 
entgegen und fragte: „Soll der Juristentag tatsächlich aus dem 
hohlen Bauch diesem oder jenem akklamieren und sich ihm ohne 
alle gewissenhafte Prüfung als Wahlkampfmunition zur Verfügung 
stellen? Nein.“ So ganz blieb die deutsche Zukunft bei der Tagung 
aber dann doch nicht vor den Türen des futuristischen Münchner 
Kulturzentrums „Gasteig“.

Auf dem Kongreß, an dem auch etwa 200 Juristen und 17 
Volkskammerabgeordnete aus der DDR teilnahmen, verglich der 
Präsident des Deutschen Juristentages, Harald Franzki, die frühere 
DDR-Justiz - abgesehen von „graduellen Unterschieden“ - mit 
dem Unrechtsregime der Nazi-Zeit. In einem vereinigten Deutsch
land, so Franzki, dürfen Richter aus dem ehemaligen SED-Staat 
erst dann Recht sprechen, wenn sie den „aufrechten Gang“ erlernt 
hätten. ...

Für dieses Thema blieben dem Juristenkongreß in dieser Woche 
nur zwei Stunden Diskussion. Zu wenig, wie viele der Richter, 
Rechtsanwälte und Wissenschaftler fanden, und doch genug, wie 
ein Teilnehmer am Abschlußtag meinte: „Ich habe in den letzten 
Monaten genug von historischen Augenblicken gehört.“ 
(Hessische/Niedersächsische Allgemeine vom 22. September 1990)

DDR-Juristen haben auf Kongreß in München einen schwe
ren Stand
... Zum ersten und zum letzten Male sind Juristen aus der DDR 
zu Gast beim Deutschen Juristentag in München. Beim nächsten 
Kongreß in zwei Jahren werden sie, so sagte Juristentagspräsident 
Harald Franzki, nicht mehr besonders zu begrüßende Gäste, son
dern „selbstverständliche Teilnehmer“ sein. Von dieser Selbstver
ständlichkeit ist man diesmal noch weit entfernt. Franzki schonte 
die 200 Juristen aus der DDR nicht. Er sagte zwar etwas vom 
„graduellen Unterschied“ zwischen den Nazi-Juristen und denen

der DDR, sprach aber dann vor allem von den „Parallelen“ - 
von Willfährigkeit, Willkür, Perversionen. „Sie haben“, so rief er, 
„Gesetze angewandt, die den Stempel des Unrechts auf der Stirn 
trugen.“ Wohl warnte Franzki davor, in „Selbstgerechtigkeit“ und 
„Pharisäertum“ zu verfallen. Gleichwohl gelang ihm dies selbst 
nicht so recht: Auch vielen bundesrepublikanischen Juristen war 
die Passage unangenehm, in der er die Bewältigung der Nazi-Ver
gangenheit in der Justiz von Ost und West verglich. Bekannterma
ßen hat die DDR versucht, einen radikalen Schlußstrich zu ziehen 
und keinen einzigen Nazi-Juristen im Amt belassen. Franzki dazu 
abschätzig: Die Machthaber dort hätten „sich viel darauf zugute 
gehalten, die juristischen Verantwortungsträger radikal und ohne 
Prüfung individueller Schuld eliminiert und einen völlig neuen Ju
ristenstand etabliert zu haben“. Der personellen Kontinuität in der 
bundesdeutschen Justiz dagegen wußte er Positives abzugewinnen: 
Man habe „Verständnis für Irrtum und ideologische Befangenheit 
gezeigt und den meisten die Chance zur Einsicht, inneren Umkehr 
und Mitarbeit am Wiederaufbau der Demokratie eröffnet“.

Ob man den DDR-Juristen diese Chance auch gibt? Die Mini
sterialen aus dem Bonner Justizministerium und die Funktionäre 
des Deutschen Richterbundes lassen in Gesprächen keinen Zweifel 
daran, daß nach allen Prüfungen 80 Prozent der heutigen Richter 
zunächst als „Richter auf Probe“ auch weiterhin Recht sprechen 
werden. Die Unsicherheit der DDR-Juristen ist gleichwohl groß. 
Viele befürchten, nur noch vorübergehend bei der Stange gehalten 
zu werden. Auch der Vorsitzende des DDR-Richterbundes wolle 
sich deshalb, wie seine Kollegen berichteten, von der Justiz ver
abschieden und lieber Anwalt werden.

Nur gut zwei Stunden nahm sich der Juristentag Zeit, um bei 
einer Podiumsdiskussion über die Rechtspflege im vereinigten 
Deutschland zu reden. Doch auch in dieser knapp bemessenen Zeit 
verzettelte man sich in Kleinkram, etwa der Frage, warum denn bei 
den Kreisgerichten kein Anwaltszwang etabliert worden sei. „Fehlt 
nur noch die Frage, ob es schon Gebührenmarken gibt“, spottete 
ein Zuhörer im Auditorium. Die Möglichkeiten der Juristen aus 
dem Osten, über ihre Probleme zu reden, blieben dürftig. Das 
spürte wohl auch die bayerische Justizministerin Mathilde Berg- 
hofer-Weichner, die deshalb dazu mahnte, die Einzelschicksale im 
Auge zu behalten. Es sei auch „eine Frage der Menschlichkeit, wie 
lange man die Juristen der DDR im ungewissen über ihre Zukunft 
läßt“.
(Süddeutsche Zeitung vom 20. September 1990)

Vorauseilende Großmut

... Aber selbst bei der einzigen Podiumsdiskussion, die die Veran
stalter der Aktualität zu schulden vermeinten, wurde die Relevanz 
des Themas kaum deutlich. Gut die Hälfte der mit zwei Stunden 
knapp kalkulierten Zeit widmete man der Information über den 
künftigen Aufbau der Justiz im Osten Deutschlands, die die (in 
der Regel interessierten) Zuhörer längst der Tagespresse hätten 
entnehmen können. Wobei höchste Aufmerksamkeit der Frage 
galt, wie das bundesdeutsche dreistufige System (Amts-, Land-, 
Oberlandesgericht) denn mit dem bloß zweistufigen Rechtsweg der 
dann Ex-DDR zu vereinbaren sei, oder dem drängenden Problem, 
ob eine Verwaltungsbeschwerde künftig zum Kreis- oder gleich 
zum Bezirksgericht gehe.

Natürlich wurde auch Sorge laut über die neuen Kollegen Rich
ter und Staatsanwälte. Doch die galt weniger deren fachlich-politi
scher Qualität als deren zu geringer Quantität. In der Bundesrepu
blik kommt ein Richter auf 4400 Einwohner, auf dem Gebiet der 
DDR einer auf 13 000. Da muß Ausbildung forciert und beschleu
nigt werden (dies immerhin ist eines der fünf Themen des Juri
stentags); da ist westliche Amtshilfe zu leisten. Zumal wenn man 
bedenkt, daß die Überprüfung durch die Richterwahlausschüsse 
„sicher nicht zu einer Erhöhung der Richterzahlen“ führen dürfte, 
wie der Staatssekretär im DDR-Justizministerium, Reinhard Nissel, 
anmerkte. Bayerns Justizministerin Mathilde Berghofer-Weichner, 
die bundesdeutschem Juristennachwuchs glänzende Aussichten im 
Osten verhieß, wußte Rat: Im grenznahen Bamberg habe sich 
jeder vierte Richter und Staatsanwalt „grundsätzlich“ bereit erklärt, 
zwecks Nachhilfe überzusiedeln.


